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 Statuten 
Verein Uitikoner Golferinnen und Golfer (VUG) 

 
 
I. NAME, SITZ und ZWECK 
      
Art. 1 Unter dem Namen “Verein Uitikoner Golferinnen und Golfer“, kurz VUG, 

besteht ein Verein im Sinne von Art. 60 ff. des Schweizerischen 
Zivilgesetzbuches (ZGB). 

      
Art. 2 Der VUG hat seinen Sitz in Uitikon. 
      
Art. 3  Der VUG bezweckt die Ausübung und Förderung des Golf-Sportes sowie die 

Pflege der Kameradschaft und Geselligkeit der Mitglieder unter sich. 
      
II. MITGLIEDSCHAFT 
      
Art. 4 Der VUG besteht aus Aktiv-, Junioren-, und Ehrenmitgliedern. Mitglieder 

müssen ihre Schriften in Uitikon deponiert haben. 

      
Art. 5  Eintrittsgesuche als Aktiv- oder Juniorenmitglied sind an den Vorstand zu 

stellen. Minderjährige benötigen die Zustimmung der Eltern oder des 
gesetzlichen Vertreters. 

Der Vorstand entscheidet über den Eintritt und teilt diesen der nächsten 
Generalversammlung mit. Diese kann den Entscheid des Vorstandes auf 
Antrag abändern. 

      
Art. 6 Durch den Beitritt unterstellt sich der/die Neueintretende den Bestimmungen 

der Statuten des VUG. 
      
Art. 7 Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, Wegzug aus der Gemeinde oder 

durch Ausschluss. Der Austritt aus dem Verein ist nur auf Ende des 
Vereinsjahres zulässig; bei Wegzug aus der Gemeinde erfolgt der Austritt per 
Abmeldedatum bei der Gemeinde. Die Austrittserklärung ist dem Präsidenten 
schriftlich einzureichen.  

Durch die Genehmigung des Austrittes wird das betreffende Mitglied nicht von 
der Leistung seiner finanziellen Verpflichtungen für das laufende Jahr dem 
Verein gegenüber entbunden. Liegen besondere Umstände vor, so kann der 
Vorstand Ausnahmen gestatten.  

      
Art. 8 Mitglieder, die den Bestimmungen des Vereins störend entgegenwirken, den 

Bestand oder die Ehre des Vereins gefährden oder sonst zu begründeten 
Klagen Anlass geben, können vom Vorstand aus dem Verein ausgeschlossen 
werden. Es steht ihnen innert 10 Tagen ein Berufungsrecht an die 
Generalversammlung zu. 

    










